
unverständlich ist aber die Behauptung, d und Exeler über Sünde und mkehr,
„dieser Glaube des konventionellen Chri- Walter Kasper P  je Verwirklichung der
tentums'  0& Spätmittelalter seinen ntellek- Kirche Ehe und Fam  :  1.  J;  30°  1e , vVon Emil Len-
tuellen us: den großen eologi- gerling über „Eucharistiefeier und farr-
schen ystemen, seinen künstlerischen AÄAus- gemeinde” und von Franz Kamphaus :  ber
druck ın der Bildhauerei und Malilkunst und „Predigt und Gemeinde“, Den etzten Schritt
den Kathedralen gefunden habe 63) Oommt SI ffnung Welt” beginnt Wolfgang
hier nicht der phänomenologischen ele mit ıner „Pathologie der emeinde“”:
Methode alles auf eine unverzeihliche folgen Peter Lengsfeld, IID  e Katholiken
Mißdeutung hinaus? und ihre evangelischen Mitchristen‘“ (nicht
Dem Buch kann der Verdacht nicht erspart „getrennte: Brüder“), Ferdinand Kolbe,
werden, f die Kategorie der „Ge- „Aufgaben der Gemeinde ım Blick auf die
schichte” und Geschichtlichkeit, die Struk- Zukunft der Geseillschaft“ und ann
tur des Christentums gehört, nicht genügend Baptist Metz, 2r  1e Verantwortung der
erkennt. 50 werden dann Veränderungen als stliıchen Gemeinde tür die Planung der
mechanische Auswirkungen außerlicher AÄAn- ukunft‘.
stöße verstanden un! nicht als innere 'oll- Auch ” wichtige Lebensfunktionen der
züge, die mit dem en der Kirche gegeben Gemeinde nicht behandelt wurden, wıeesind. Die phänomenologische ethode kann Exeler ım Vorwort selbst bemerkt, WEeTlI-
ein interessantes Panoptikum historischer den doch sehr beachtenswerte ‚„Anstöße“”Fakten zeigen und hier müßten noch [1=- ZUr rneuerung einiger wesentlicher Weisendere, wichtigere hinzukommen nicht aber des Lebensvollzugs der Gemeinde Ch:  ristiden Zusammenhang 1 Ganzen einer Kir- un für ihre Offnung ZUr: Welt gegeben.en-Geschichte kann auch nicht über-
raschen, daß die Aussichten auf einen „Heu Wien Perdinand Klostermann
fundierten Gottesglauben” (10. Kapitel) von
der Frage nach Christus kaum mehr Notiz RCHENRECHT
nehmen. Die vorgetragenen edenken GERHARTZ OHANNES „Insuperwollen nicht „Mängel“ im gewöhn!  en promitto . . .” Die feierlichen SondergelübdeSinn aufzeigen, sondern ZUT Auseinander- kKkatholischer en (XXXI U, 331.) (Ana-eitzung miıt dem Buch anregen, das beson- lecta Gregoriana Vol 153.) Verlagsbuch-ders in Holland, der Vertf. als katholi- handlung der Päpstlichen Universität Gre-scher Professor für Phänomenologie des gorlana, Kom 1966 art. Lit 4000.
Protestantismus der Universität ijmegen
WIT!  kt, ufsehen erregt hat Nach einer einleitenden Darstellung der
Graz Grundlagen wendet sich die Studie denWinfried Gruber enannien Sicherungsgelübden insbeson-

dere dem Gelübde der Beharrlichkeit, wobeiEXELER (Hg.), Die Neu Gemeinde. der Verfasser richtig zwischen dem reinen(268.), atthias-Grünewald-Verlag, Mainz und gemischten Beharrlichkeitsgelübde ınter-
1967, Leinen IM cheidet. Erstes verpflichtet seinem Inhalt
Diese Festgabe, die Freunde, ollegen und nach erble1! einer bestimmten Ge-
Schüler dem 60jährigen Ordinarius für nossenschaft, etztes hat darüber hinaus eine
Pastoraltheologie An der katholisch-theologi- Bin zl einen besonderen Ordenszweck
schen Fakulltät der Universität Münster, S Gegenstand. Der These des Verfassers,
Theodor ilthaut, Oktober 1967 ein reines Beharrlichkeitsgelübde iın
auf den Geburtstagstisch jegten, ist  ® iıner Kongregation mit Ööffentlichen Gelüb-Gedächtnisband geworden. 1er Jage nach den juridisch keinerlei zusätzliches Gewicht
der Überreichung der e5s{s!| brach der den übrigen drei Gelübden hat, ist voll-
Gefeierte tot nN. Bewegt liest 12l altlich zuzustimmen. Denn miıt der Lei-
die  blickende „Widmung“ FIranz Xaver stung Öffentlicher Gelübde ist bereits die
Arnolds Schl des Bandes und die ab- echtliche Bindung z den Verband inbegrif-geschlossene, wenrl atuch ursprünglich nicht fen, der dieses Gelübde entgegennimmt. Hin-

hauts”.
gemeinte „Bibliographie Theodor Filt- BCHCN kommt der Verfasser der

ZEeEUgUN 7 daß eın reines Beharrlichkeits-
Der erfreuliche Band ist  S, das en der gelübde bei Gesellschaften mit gemeinschaft-
Gemeinde Christi der Welilt heute lichem Leben ohne öffentliche Gelübde (vgldrei Schritten bemüht. Die Beiträge arl Can 673 einen Sinn habe, da hier die
Rahners „UÜber die Gegenwart des Herrn von den Privatgelübden her ehlende
der christlichen Kultgemeinde“, Walter dung des einzelnen das Iinstitut bewirken
Dirks’ „Wo wel der drei... Walter coll egen diese Ansicht könnten meines
ests „Priester un: Taije In der emeinde” Erachtens insofern Bedenken angemeldetund Norbert Greinachers "D  1e Integration werden, als die fraglichen Gelübde ZWar de
der Gemeinde in die Gesamtkirche“ bilden 1ure nicht als Ööffentlich angesehen werden,
die „Grundlagen”. Unter „Lebensvollzug”
finden wWir die Aufsätze von Tanz Böckle

jedoch de facto keineswegs auf dem Status
reiner Privatgelübde stehen. ] hat den An-
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unverständlich ist aber die Behauptung, daß 
,,dieser Glaube des konventionellen Chri­
stentums" im Spätmittelalter seinen intellek­
tuellen Ausdruck in den großen theologi­
schen Systemen, seinen künstlerischen Aus­
druck in der Bildhauerei und Malkunst und 
den Kathedralen gefunden habe (63). Kommt 
hier nicht - trotz der phänomenologischen 
Methode - alles auf eine unverzeihliche 
Mißdeutung hinaus? 
Dem Buch kann der Verdacht nicht erspart 
werden, daß es die Kategorie der „Ge­
schichte" und Geschichtlichkeit, die zur Struk­
tur des Christentums gehört, nicht genügend 
erkennt. So werden dann Veränderungen als 
mechanische Auswirkungen äußerlicher An­
stöße verstanden und nicht als innere Voll­
züge, die mit dem Leben der Kirche gegeben 
sind. Die phänomenologische Methode kann 
ein interessantes Panoptikum historischer 
Fakten zeigen - und hier müßten noch an­
dere, wichtigere hinzukommen -, nicht aber 
den Zusammenhang im Ganzen einer Kir­
chen-Geschichte. So kann es auch nicht über­
raschen, daß die Aussichten auf einen „neu 
fundierten Gottesglauben" (10. Kapitel) von 
der Frage nach Christus kaum mehr Notiz 
nehmen. - Die vorgetragenen Bedenken 
wollen nicht „Mängel" im gewöhnlichen 
Sinn aufzeigen, sondern zur Auseinander­
setzung mit dem Buch anregen, das beson­
ders in Holland, wo der Verf. als katholi­
scher Professor für Phänomenologie des 
Protestantismus an der Universität Nijmegen 
wirkt, Aufsehen erregt hat. 
Graz Winfried Gruber 

EXELER ADOLF (Hg.), Die neue Gemeinde. 
(268.), Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 
1967. Leinen DM 25.-. 
Diese Festgabe, die Freunde, Kollegen und 
Schüler dem 60jährigen Ordinarius für 
Pastoraltheologie an der katholisch-theologi­
schen Fakultät der Universität Münster, 
Theodor Filthaut, zum 27. Oktober 1967 
auf den Geburtstagstisch legten, ist zum 
Gedächtnisband geworden. Vier Tage nach 
der Oberreichung der Festschrift brach der 
Gefeierte tot zusammen. Bewegt liest man 
die · rückblickende „Widmung" Franz Xaver 
Arnolds am Schluß des Bandes und die ab­
geschlossene, wenn auch ursprünglich nicht 
so gemeinte „Bibliographie Theodor Filt­
hauts". 
Der erfreuliche Band ist um das Leben der 
Gemeinde Christi in der Welt von heute in 
drei Schritten bemüht. Die Beiträge Karl 
Rahners „Ober die Gegenwart des Herrn in 
der christlichen Kultgemeinde", Walter 
Dirks' ,,Wo zwei oder drei ... ", Walter 
Rests „Priester und Laie in der Gemeinde" 
und Norbert Greinachers „Die Integration 
der Gemeinde in die Gesamtkirche" bilden 
die „Grundlagen". Unter „Lebensvollzug" 
finden wir die Aufsätze von Franz Böckle 

und Adolf Exeler über Sünde und Umkehr, 
von Walter Kasper „Die Verwirklichung der 
Kirche in Ehe und Familie", von Emil Len­
gerling über „Eucharistiefeier und Pfarr­
gemeinde" und von Franz Kamphaus über 
„Predigt und Gemeinde". Den letzten Schritt 
„Öffnung zur Welt" beginnt Wolfgang 
Offele mit einer „Pathologie der Gemeinde"; 
ihm folgen Peter Lengsfeld, ,,Die Katholiken 
und ihre evangelischen Mitchristen" (nicht: 
,,getrennten Brüder"), Ferdinand Kolbe, 
„Aufgaben der Gemeinde im Blick auf die 
Zukunft der Gesellschaft" und Johann 
Baptist Metz, ,,Die Verantwortung der 
christlichen Gemeinde für die Planung der 
Zukunft". 
Auch wenn wichtige Lebensfunktionen der 
Gemeinde nicht behandelt wurden, wie Adolf 
Exeler im Vorwort selbst bemerkt, so wer­
den doch sehr beachtenswerte „Anstöße" 
zur Erneuerung einiger wesentlicher Weisen 
des Lebensvollzugs der Gemeinde Christi 
und für ihre Öffnung zur Welt gegeben. 
Wien Ferdinand Klostermann 

KIRCHENRECHT 

GERHARTZ JOHANNES GÜNTER, ,,Insuper 
promitto ..• " Die feierlichen Sondergelübde 
katholischer Orden. (XXXI u. 331.) (Ana­
lecta Gregoriana Vol. 153.) Verlagsbuch­
handlung der Päpstlichen Universität Gre­
goriana, Rom 1966. Kart. Lit. 4000. 
Nach einer einleitenden Darstellung der 
Grundlagen wendet sich die Studie den so­
genannten Sicherungsgelübden zu, insbeson­
dere dem Gelübde der Beharrlichkeit, wobei 
der Verfasser richtig zwischen dem reinen 
und gemischten Beharrlichkeitsgelübde unter­
scheidet. Erstes verpflichtet seinem Inhalt 
nach zum Verbleib in einer bestimmten Ge­
nossenschaft, letztes hat darüber hinaus eine 
Bindung an einen besonderen Ordenszweck 
zum Gegenstand. Der These des Verfassers, 
daß ein reines Beharrlichkeitsgelübde in 
einer Kongregation mit öffentlichen Gelüb­
den juridisch keinerlei zusätzliches Gewicht 
zu den übrigen drei Gelübden hat, ist voll­
inhaltlich zuzustimmen. Denn mit der Lei­
stung öffentlicher Gelübde ist bereits die 
rechtliche Bindung an den Verband inbegrif­
fen, der dieses Gelübde entgegennimmt. Hin­
gegen kommt der Verfasser zu der Ober­
zeugung, daß ein reines Beharrlichkeits­
gelübde bei Gesellschaften mit gemeinschaft­
lichem Leben ohne öffentliche Gelübde (vgl. 
can. 673 ff.) einen Sinn habe, da es hier die 
von den Privatgelübden her fehlende Bin­
dung des einzelnen an das Institut bewirken 
soll. Gegen diese Ansicht könnten meines 
Erachtens insofern Bedenken angemeldet 
werden, als die fraglichen Gelübde zwar de 
iure nicht als öffentlich angesehen werden, 
jedoch de facto keineswegs auf dem Status 
reiner Privatgelübde stehen. Es hat den An-
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schein, als Se1 zumindest die na:  arl- ınen  @ her Ockeren Zusammenhang
sche Gesetzgebung und die authentische In- der einzelnen Kapitel. findet wie
terpretation mehr und mehr dazu über- etwa einleitenden Kapitel „Quelques
BCegangen, 12se erbande wIe „religiones” Princ1ıpes fondamentaux” Fragen, die über

behandeln und ihren en Ööffent- A Kanonistische hinaus ınen  a eindeutig
lich-rechtlichen Charakter zuzuerkennen. moraltheologisch-pastoralen Schwerpunkt
Aufs  reich in diesem Zusammen- aufweisen, wa  ; end anderen Abschnitten
hang das Celbstverständnis eines sol- die kanonistische bzw. bürgerlich-rechtliche
chen Verbandes bezug die in ihm e1ite Vordergrund StTEe| Das Buch elt
abgelegten Gelübde. Der 1 Entwurf der Panz Oftfensı!|  ich auf ınen  @- breiten Leser-
Konstitutionen der Lazaristen enthält dar- kreis ab, will daher möglichst allgemein-
über olgendes „Haec tamen vota, ©  x verständlich sein, welchem Zweck der

1Ur1s particularis in Congregatione relativ rei|  1g angelegte analytische In-
emissa, Nn acceptat nNnOMINE Sive Ecclesiae dex miı£ usführlichen Erklärungen der
S1VE 1PS1USs Congregationis, quam' emittan- ext aufscheinenden achausdrücke dient.

praesente Superiore vel eius elegato; Für eine Einführung die heutige ehe-
re: Problematik würde 111 Teef per odales definitive vinculantur Con-

gregation! Miıss:onts (Hervor ebung Von die eine oder andere Frage noch BEINEC be-
Rezensenten., Vgl Schemata Constitutionum handelt finden. Dies namentlich kanoni-
aCc orum Congregationis Missionis, schen Re:  sbereich, in dem sich das Büch-
Romae, 1968, „De Professione in Congrega- le; mit ıner  ‚B mehr oder minder knappen
tione Missionis”, Nr 14) Somi scheint Zusammenfassung der odikarischen Be-
auch bei solchen Verbänden der Sinn eines stimmungen egnugt. Für eın einleitendes
reinen Beharrlichkeitsgelübdes 1n rage g- Studium in die angeschnittenen Fragen wird
stellt. des gufie jenste eisten können.
Der dritte eil des s befafßt sich mit Linz-Mautern TUNMNO Primetshofer
den eigentlichen Sondergelübden als Aus-

des Sonderzieles e1nes bestimmten POSPISCHIL VIKTORK, Der Patriarch in der
erbandes Eingehend WIT'! esem Zu- Serbisch-Orthodoxen Kirche. (Veröffent-
sammenhang die Frage des besonderen lichungen der Stiftung Pro riente ı1en
Papstgehorsams der Jesuiten untersucht. Der Verlag Herder, Wien 1966 art.
Verfasser aitt für die Eigenständigkeit des Der 1. 'eil (24—58) dieses wissenschaftlichignatianischen Sondergelübdes ein, und stellt
ine bhängigkei Ignatius’ S Franz von

fundierten Werkes ehandelt geschichtlich
AÄAssisi entschieden in Abrede, ohne aller- das Erzbistum des 5ava, das und

zweite erbische Patriarchat, die Serbischenngs restlos überzeugen zu können. Der Teilkirchen und das dritte erbischne Patriar-
Verfasser itt allgemein für die Berechtigung chat. Der eil 61—197) efaß: sich mit
eines vierten es ein, da gerade darin der rechtlichen tellung des Patriarchen nach
das Eigentümliche eines erbDandes an estärk- der Kirchenverfassung von 31-—19. cein
sten Ausdruck komme. Er warnt Verhältnis rAl den obersten Regierungs-gleichzeitig VOTLr einer nflation von erten Organen der Gerbisch-Orthodoxen Kirche, zZu
en. Darin ist urchaus beizu- den Bischöfen, u den Klöstern; seın Visita-
pflichten, denn das Charakteristische ei1nes seine Gewalt ußerhalb der
Verbandes kann auch ohne ein eigenes Son- tionsrecht,
dergelübde hinreichend ZUum Ausdruck kom- Eparchien und als Residenzialbichof: seine

Weihegewalt und Sein  3 Lehramt: die Stell-
umgekehrt garantiert ein Sonder- vertreter des Patriarchen, se1ne Ehrenrechte

elübde nl  cht, der 1 in zugrundeliegende und esoldung, seıine ertretung der Kirche
Geist für alle Zeiten erhalten bleibt. nach außen. Besprochen wird der Kang des
Das Buch chließt ın sehr erfreulicher eise Gerbischen Patriarchen wıe der erbisch-
ine seit langem der eratur bestehende Odoxen G- erhalb der Gesamt-
Lücke. rthodoxI1ie; das echt U1r Verleihung

Auszeichnungen und Ernennung VO:  ”3 Kir-
UVRAGE EC EN COL  10 chenbediensteten; die Te! Regelung der
Mariages 0N peri Repertoire pratique des Wahl des Patriarchen und seines Ausschei-
solutions S problemes S conflits dens Vomnı 5  te. Im Anhang 203—263) steht
CONJugaux en droit civil droit ecclesia- die Verfassung der Gerbisch-Orthodoxen Kir-
stique Editions Duculot, embbloux che Vom Mai 1947
19067. Brosch. 150.  | g — Diese erste nach G2.2 erschienene Mono-
Unter dem cchr allgemein gefaßten Titel graphie ee'  ber die Serbisch-Orthodoxe Kirche
verbirgt sich eın Kleines Vade-mecum VOo (1922 erschien CGraz r  e Serbisch-Ortho-
Eherechtsfragen, die sowohl von der Sicht doxe Nationalkirche“” VO  z Alois Hudal) ist
des kanonischen alg auch DN der des bürger- gekennzeichnet durch reiche literarische Do-
en Rechts behandelt werden. Die J at- kumentation. Leider mangelt PS Hinwei-

auf die Kanones der rthodoxen-Katho-sache, la Siß  Q g eine emeinschafts-
lischen - Der uUufor hat römischearbeit von sgesam! zehn Autoren elt,
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schein, als sei zumindest die nachkodikari­
sche Gesetzgebung und die authentische In­
terpretation mehr und mehr dazu über­
gegangen, diese Verbände wie „religiones" 
zu behandeln und ihren Gelübden öffent­
lich-rechtlichen Charakter zuzuerkennen. 
Aufschlußreich in diesem Zusammen­
hang ist das Selbstverständnis eines sol­
chen Verbandes in bezug auf die in ihm 
abgelegten Gelübde. Der neue Entwurf der 
Konstitutionen der Lazaristen enthält dar­
über folgendes: ,,Haec tamen vota, ad nor­
man iuris particularis in Congregatione 
emissa, nemo acceptat nomine sive Ecclesiae 
sive ipsius Congregationis, quamvis emittan­
tur praesente Superiore vel eius delegato; 
et per ea sodales definitive vinculantur Con­
gregationi Missionis (Hervorhebung vom 
Rezensenten. Vgl. Schemata Constitutionum 
ac Statutorum Congregationis Missionis, 
Romae, 1968, ,,De Professione in Congrega­
tione Missionis", Nr. 14). - Somit scheint 
auch bei solchen Verbänden der Sinn eines 
reinen Beharrlichkeitsgelübdes in Frage ge­
stellt. 
Der dritte Teil des Buches befaßt sich mit 
den eigentlichen Sondergelübden als Aus­
druck des Sonderzieles eines bestimmten 
Verbandes. Eingehend wird in diesem Zu­
sammenhang die Frage des besonderen 
Papstgehorsams der Jesuiten untersucht. Der 
Verfasser tritt für die Eigenständigkeit des 
ignatianischen Sondergelübdes ein, und stellt 
eine Abhängigkeit lgnatius' von Franz von 
Assisi entschieden in Abrede, ohne aller­
dings restlos überzeugen zu können. Der 
Verfasser tritt allgemein für die Berechtigung 
eines vierten Gelübdes ein, da gerade darin 
das Eigentümliche eines Verbandes am stärk­
sten zum Ausdruck komme. Er warnt jedoch 
gleichzeitig vor einer Inflation von vierten 
Gelübden. Darin ist ihm durchaus beizu­
pflichten, denn das Charakteristische eines 
Verbandes kann auch ohne ein eigenes Son­
dergelübde hinreichend zum Ausdruck kom­
men; umgekehrt garantiert ein Sonder­
gelübde nicht, daß der ihm zugrundeliegende 
Geist für alle Zeiten erhalten bleibt. 
Das Buch schließt in sehr erfreulicher Weise 
eine seit langem in der Literatur bestehende 
Lücke. 

OUVRAGE ECRIT EN COLLABORA TION, 
Mariages en peril? Repertoire pratique des 
solutions aux problemes et aux conßits 
conjugaux en droit dvil et en droit ecclesia­
stique (259). Editions J. Duculot, Gembloux 
1967. Brosch. FB 180.-. 
Unter dem sehr aIIgemein gefaßten Titel 
verbirgt sich ein kleines Vade-mecum von 
Eherechtsfragen, die sowohl von der Sicht 
des kanonischen als auch von der des bürger­
lichen Rechts behandelt werden. Die Tat­
sache, daß es sich um eine Gemeinschafts­
arbeit von insgesamt zehn Autoren handelt, 
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bedingt einen eher lockeren Zusammenhang 
der einzelnen Kapitel. So findet man, wie 
etwa im einleitenden Kapitel „Quelques 
principes fondamentaux'' Fragen, die über 
das Kanonistische hinaus einen eindeutig 
moraltheologisch-pastoralen Schwerpunkt 
aufweisen, während in anderen Abschnitten 
die kanonistische bzw. bürgerlich-rechtliche 
Seite im Vordergrund steht. Das Buch zielt 
ganz offensichtlich auf einen breiten Leser­
kreis ab, es will daher möglichst allgemein­
verständlich sein, welchem Zweck u. a. der 
relativ reichhaltig angelegte analytische In­
dex mit ausführlichen Erklärungen der im 
Text aufscheinenden Fachausdrücke dient. 
Für eine Einführung in die heutige ehe­
rechtliche Problematik würde man freilich 
die eine oder andere Frage noch gerne be­
handelt finden. Dies namentlich im kanoni­
schen Rechtsbereich, in dem sich das Büch­
lein mit einer mehr oder minder knappen 
Zusammenfassung der kodikarischen Be­
stimmungen begnügt. Für ein einleitendes 
Studium in die angeschnittenen Fragen wird 
es indes gute Dienste leisten können. 
Linz-Mautern Bruno Primetshofer 

POSPISCHIL VIKTOR, Der Patriarch in der 
Serbisch-Orthodoxen Kirche. (Veröffent­
lichungen der Stiftung Pro Oriente Wien.) 
(271.) Verlag Herder, Wien 1966. Kart. 
Der 1. Teil (24-58} dieses wissenschaftlich 
fundierten Werkes behandelt geschichtlich 
das Erzbistum des hl. Sava, das erste und 
zweite Serbische Patriarchat, die Serbischen 
Teilkirchen und das dritte Serbische Patriar­
chat. Der 2. Teil {61-197) befaßt sich mit 
der rechtlichen Stellung des Patriarchen nach 
der Kirchenverfassung von 1931-1947: sein 
Verhältnis zu den obersten Regierungs­
organen der Serbisch-Orthodoxen Kirche, zu 
den Bischöfen, zu den Klöstern; sein Visita­
tionsrecht, seine Gewalt außerhalb der 
Eparchien und als Residenzialbichof; seine 
Weihegewalt und sein Lehramt; die Stell­
vertreter des Patriarchen, seine Ehrenrechte 
und Besoldung, seine Vertretung der Kirche 
nach außen. Besprochen wird der Rang des 
Serbischen Patriarchen wie der Serbisch­
Orthodoxen Kirche innerhalb der Gesamt­
Orthodoxie; das Recht zur Verleihung von 
Auszeichnungen und Ernennung von Kir­
chenbediensteten; die rechtliche Regelung der 
Wahl des Patriarchen und seines Ausschei­
dens vom Amte. Im Anhang (203-263} steht 
die Verfassung der Serbisch-Orthodoxen Kir­
che vom 12. Mai 1947. 
Diese erste nach 1922 erschienene Mono­
graphie über die Serbisch-Orthodoxe Kirche 
{1922 erschien in Graz „Die Serbisch-Ortho­
doxe Nationalkirche" von Alois Hudal} ist 
gekennzeichnet durch reiche literarische Do­
kumentation. Leider mangelt es an Hinwei­
sen auf die Kanones der Orthodoxen-Katho­
lischen Kirche. Der Autor hat römische 


